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Historische Einleitung
• Ab dem 16. Jahrhundert entstanden in Teilen des heutigen Deutschlands 

„Streuobstwiesen“, also nennenswerte Anpflanzungen von Hochstamm-
Obstbäumen

• Für das württembergisch-schwäbische Bad Boll ist 1598 in lateinischer und 1602 
in deutscher Sprache durch Jakob Bauhinus die Dokumentation von über 50 
Apfel- und 34 detailliert beschriebenen Birnensorten nebst zahlreichen weiteren 
Obstarten belegt, die vor Ort gezüchtet wurden (im Obstgarten von Herzog 
Friedrich von Württemberg).

• Erst als unter den Bäumen nur noch einfache Grünlandnutzung stattfand, 
entwickelten sich im 17./18 Jahrhundert die Streuobstwiesen im heutigen Sinn. 

• Das Wort „Streuobstwiese“ stammt allerdings erst aus dem Jahr 1975, als die 
naturschutzfachliche Bedeutung dieses Lebensraumes insbesondere für 
Vogelarten erkannt wurde. 

(Quelle: NABU.de)
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Um was geht es heute?

• Was ist ein Streuobstbestand?

• Verhältnis zum BNatSchG (Biotopschutz)

• Verhältnis zum Baurecht

• Genehmigung auf Umwandlung samt Maßstab des 
Ermessens

• Ausgleichspflicht

• Aktuelles



Was ist ein Streuobstbestand im Sinne 
des §33a NatSchG?
• Größe von 1500 m² 

 Entscheidend: Tatsächlicher „Bestand“ und nicht der Schlag.
 Unterbrechungen durch Freiflächen sind unerheblich, wenn es sich 

nach dem Verständnis aus der Laiensphäre um einen 
Streuobstbestand handelt und ein naturschutzfachlicher 
Zusammenhang besteht.

• Stammhöhe: überwiegend über 1,4 m
Dies dient der Abgrenzung zum Intensivobstanbau und ist keine 
Definition des „Hochstamms“

• Grünland oder Acker als Unternutzung ist die Regel.

• Ordnungsgemäße Bewirtschaftung stellt keine Umwandlung dar.
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Was ist ein Streuobstbestand im Sinne 
des §4 Abs. 7 LLG?

§ 4 Abs. 7 Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG)
• Historisch gewachsene Form des extensiven Obstbaus

• Großteils bestehend aus starkwüchsigen, hochstämmigen und großkronigen
Obstbäumen in weiträumigen Abständen

• Charakteristisch ist die regelmäßige Unternutzung als Dauergrünland

• Häufig sind Streuobstbestände aus Obstbäumen verschiedener Arten und Sorten, 
Alters- und Größenklassen zusammengesetzt. 

• Mindestflächengröße von 1 500 m2

• Unterschied zu modernen Obst-Dichtpflanzungen mit geschlossenen 
einheitlichen Pflanzungen. In Streuobstbeständen ist stets der Einzelbaum 
erkennbar.
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Verhältnis §33a NatSchG zu §30 
BNatSchG

• 2021: Wesentliche Änderungen des BNatSchG zum 
Streuobstschutz wurden mit dem Insektenschutzgesetz des 
Bundes vorgenommen.
 Gesetzlich geschützte Biotope sind in §30 BNatSchG genannt. Ab 

dem 01.03.2022 gelten auch Streuobstbestände gem. §30 Absatz 2 
Nummer 7 BNatSchG als gesetzlich geschützter Biotoptyp

 Aber: Landesrechtliche Regelugen zum Streuobstschutz bleiben 
unberührt. (§30 Abs. 8 BNatSchG)

• Fazit: §33a NatSchG findet weiterhin Anwendung
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Verhältnis zum Baurecht (1/3)

§18 BNatSchG:
 Sind bei Aufstellungen, Änderungen, Ergänzungen von Bauleitplänen 

Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, gelten die Vorschriften 
des Baugesetzbuchs (BauGB). 

damit gilt grds. §1a BauGB (baurechtliche Ausgleichspflicht).

 §1a BauGB gilt aber nicht für Bebauungspläne nach §13a BauGB 
(Innenentwicklung) und §13b BauGB (beschleunigtes Verfahren).

Allerdings…! 
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Verhältnis zum Baurecht (2/3)

• §33a NatSchG ist keine Sonderregelung zur 
Eingriffsregelung sondern eine Sonderregel zum Ausgleich 
beim Biotopschutz. §18 BNatSchG findet daher keine 
Anwendung!

• §33a NatSchG ist eine eigene Schutzkategorie (lex specialis), 
hat aber eine gesetzliche Nähe zum Biotopschutz (vgl. die 
Stellung §33a NatSchG im Gesetz direkt hinter den Biotopen 
[§33 NatSchG]). 
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Verhältnis zum Baurecht (3/3)
§33a NatSchG konkretisiert den Ausgleich nach §30 Abs. 3 BNatSchG

[…] auf Antrag kann eine Ausnahme [der Zerstörung] zugelassen werden, wenn die 
Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können.

Die Form des Ausgleichs nach §30 Abs. 3 BNatSchG wird hier somit über §33a 
konkretisiert. 

[…] Umwandlungen von Streuobstbeständen […] sind auszugleichen. Der Ausgleich 
erfolgt vorrangig durch eine Neupflanzung innerhalb einer angemessenen Frist.

§33a gibt also vor, wie der Ausgleich zu erfolgen hat und weicht das BNatSchG im 
Übrigen nicht auf.

Wichtig: Keine Rückwirkung! Bereits genehmigte B-Pläne, die erst nach 
Inkrafttreten umgesetzt werden, bleiben genehmigt. 
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Genehmigung auf Umwandlung (1/3)
1. Umwandlung: Jede, auch kleinflächige Inanspruchnahme des geschützten 
Bestandes für eine andere Nutzung.

2. Auf Antrag

3.Ermessensausübung: 

• Versagung der Genehmigung, wenn „überwiegende Gründe des 
öffentlichen Interesses am Erhalt überwiegen“. 

• Somit: Gründe für die Umwandlung und öffentliches Interesse an 
der Umwandlung müssen mit dem öffentliche Interesse am Erhalt 
des Streuobstbestandes abgewogen werden.

• Bewertung Vorhaben: Was soll gebaut werden? Worin besteht dort das 
öffentliche Interesse? Gibt es Alternativen?
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Genehmigung auf Umwandlung (2/3)
Grundsatz: Je höher die Funktion des Streuobstbestandes und damit sein Wert für 
den Naturhaushalt, desto höher müssen die öffentlichen Interessen an der 
Umwandlung sein.

Naturschutzfachliche Bewertung des Streuobstbestandes daher nötig: 

• Eignung als Lebensraum für streng und besonders geschützte Arten (insb. Alter, 
Größe, Unterwuchs, Baumhöhlen)

• Tatsächliches Vorkommen dieser Arten

• Bedeutung für den Biotopverbund

• Umfang der Inanspruchnahme

• Vorkommen vergleichbarer Bestände im Umkreis

Wichtig: Der besondere Artenschutz (§44 BNatSchG) gilt parallel und 
unabhängig!
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Genehmigung auf Umwandlung (3/3)
Strenger Maßstab, denn:

• § 33a NatSchG hätte ohne strengen Maßstab keinen eigenen Inhalt, denn bereits 
nach §1a BauGB gilt der Vorrang der Innenentwicklung und die Schonung 
landwirtschaftlicher Flächen. 

• Bereits vor Inkrafttreten des §33a NatSchG bestand eine Genehmigungspflicht 
bei Rodung

- beim Baurecht bspw. im Wege des Aufstellungsverfahrens eines 
Bebauungsplans 

- nach Naturschutzrecht über Eingriffsregelung 

• Parallele zur Waldumwandlung

Wichtig: Begründungspflicht und stets Einzelfallentscheidung
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Maßstab des Ermessens (1/2)
Parallele zur Waldumwandlung (Wortlaut: §9 Landeswaldgesetz):

• Wald darf nur mit Genehmigung […] in eine andere Nutzungsart 
umgewandelt werden. […] Die Genehmigung soll versagt werden, wenn 
[…] die Erhaltung des Waldes überwiegend im öffentlichen Interesse 
liegt, insbesondere, wenn der Wald für die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts […] von wesentlicher Bedeutung ist. 

• Zum vollen oder teilweisen Ausgleich nachteiliger Wirkungen einer 
Umwandlung […] kann insbesondere bestimmt werden, dass in der Nähe 
als Ersatz eine Neuaufforstung […] innerhalb einer bestimmten Frist 
vorzunehmen ist.
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Maßstab des Ermessens (2/2)
Vergleich des Wortlauts: §33a Erhaltung von Streuobstbeständen

[…]

(2) Streuobstbestände […] dürfen nur mit Genehmigung in eine andere 
Nutzungsart umgewandelt werden. Die Genehmigung soll versagt werden, 
wenn die Erhaltung des Streuobstbestandes im überwiegenden öffentlichen 
Interesse liegt, insbesondere wenn der Streuobstbestand für die 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder für den Erhalt der Artenvielfalt 
von wesentlicher Bedeutung ist. 

[…]

(3) Umwandlungen von Streuobstbeständen im Sinne des Absatzes 1 sind 
auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt vorrangig durch eine Neupflanzung 
innerhalb einer angemessenen Frist.
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Ausgleich (1/3)
• Immer nötig! Keine Genehmigung ohne Ausgleich 

(s.o. trotz §18 BNatSchG bzw. wegen §30 BNatSchG) 

• Inhalt des Ausgleichs:

- Neuanlage einer neuen Streuobstwiese (s. parallele 
Waldumwandlung)

- in angemessener Zeit (in der Genehmigung festzulegen)

• Ein Ausgleich (vgl. §15 Abs. 2 BNatSchG) liegt vor, wenn und sobald 
die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger 
Weise wiederhergestellt wurden.
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Ausgleich (2/3)
Funktionale Wiederherstellung (Wenn):

Es gelten die allgemeinen Regeln insb. zur Bemessung der Schwere des Eingriffs in 
den Naturhaushalt und die Frage der Wertigkeit des Ausgleichs.

Zeitliche Wiederherstellung (sobald):

Die über die Entwicklungszeit geringere Funktion muss bei der Planung des 
Ausgleichs mit berücksichtigt werden (sogenannter „time-lag“)

Gleichartige Wiederherstellung:

Der Ausgleich eines Bestandes mit älteren und großkronigen Bäumen ist durch die 
Anpflanzung einer gleichen Anzahl junger Bäume nicht erbracht, da die Funktion 
eines alten Bestandes deutlich höher ist. Funktionen müssen daher zusätzlich 
unterstützt werden (z.B. durch Qualitätssteigerung, Erhaltung von Totholz, 
Nisthilfen….)
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Ausgleich (3/3)
Beispiel:

• 1.Minimierung

Erhalt, Umfang, Zeitpunkt

• 2. Ausgleich

• neue Streuobstwiese entwickeln 

Vorgaben: Größe; Lage; Baumanzahl;  
Qualität, dauerhafte Pflege (Schnitt); 
extensives Grünland; Mahd mit 
Schnittzeit; Verbot Düngung, Verbot 
PSM; Nisthilfen; Einbeziehung 
Biotopverbund; Umpflanzung 
mittelalte Bäume…)
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Aktuelles

• NABU BW legte mehrere Widersprüche (vert. durch RA) bei 
den UNBen ein und beantragte Akteneinsicht 

• Am 07.07.22 soll es ein Gespräch des UMs mit dem 
Landkreistag, Städtetag und den Naturschutzverbände geben

• Hoffnung: Konzentration auf ein/wenige Musterverfahren

• Denn: Widersprüche samt sich anschließender 
Hauptverfahren würden viele Jahre dauern

• Seit 19.04.22 neu: Vollzugserlass zum Schutz von 
Streuobstbeständen; Ermessenskonkretisierende Hinweise 
zur Anwendung von § 33a Abs. 2 NatSchG des UMs
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Vielen Dank für Ihr Interesse!


